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Die Grenzniederschrift des Die Grenzniederschrift des 
ÖbVermIng als GerichtsgutachterÖbVermIng als Gerichtsgutachter

RA Dr. Holthausen, KölnRA Dr. Holthausen, Köln



SachverhaltSachverhalt

Festgestellte GrenzeFestgestellte Grenze
Streit der Nachbarn vor Zivilgericht, ob Zaun auf Streit der Nachbarn vor Zivilgericht, ob Zaun auf 
Grenze stehtGrenze steht
Gericht beauftragt ÖbVI mit Beurteilung der Gericht beauftragt ÖbVI mit Beurteilung der 
GrenzsituationGrenzsituation
ÖbVI: Zaun steht richtigÖbVI: Zaun steht richtig
ÖbVI erstellt Grenzniederschrift + benachrichtigt ÖbVI erstellt Grenzniederschrift + benachrichtigt 
Parteien über Ergebnis schriftlichParteien über Ergebnis schriftlich
Klägerin erhebt Widerspruch + KlageKlägerin erhebt Widerspruch + Klage



Prüfung des VerwaltungsgerichtsPrüfung des Verwaltungsgerichts

Gibt es Gibt es anfechtbaren Verwaltungsaktanfechtbaren Verwaltungsakt
des ÖbVI?des ÖbVI?
Wenn ja: besteht für VA Wenn ja: besteht für VA RechtsRechts--
grundlagegrundlage??



Was ist VA im Ablauf des Was ist VA im Ablauf des 
Vermessungsverfahrens?Vermessungsverfahrens?

Grenzuntersuchung?Grenzuntersuchung?
Abmarkung?Abmarkung?
Grenzniederschrift?Grenzniederschrift?
Grenzfeststellung an sich?Grenzfeststellung an sich?
Benachrichtigung des ÖbVI an die Benachrichtigung des ÖbVI an die 
Beteiligten?Beteiligten?



Verwaltungsakt?Verwaltungsakt?

GrenzuntersuchungGrenzuntersuchung = bloße = bloße 
Feststellung, wo sich bestimmte Punkte in Feststellung, wo sich bestimmte Punkte in 
der Örtlichkeit befindender Örtlichkeit befinden
Kein VAKein VA
Auch mit Grenzniederschrift: kein VAAuch mit Grenzniederschrift: kein VA



Verwaltungsakt?Verwaltungsakt?

AbmarkungAbmarkung
= feststellender VA= feststellender VA

•• Schriftliche BenachrichtigungSchriftliche Benachrichtigung üüber ber 
Abmarkung?Abmarkung?
= kein VA= kein VA



Verwaltungsakt?Verwaltungsakt?

Bei Bei festgestellter Grenzefestgestellter Grenze und und 
Unklarheit über Grenzverlauf: Unklarheit über Grenzverlauf: ÖbVI ÖbVI 
überprüft vorhandenes Grenzzeichen überprüft vorhandenes Grenzzeichen 
+ stellt zutreffende Lage fest+ stellt zutreffende Lage fest
= = StehenlassenStehenlassen des Grenzzeichens + des Grenzzeichens + 
Mitteilung darüber ist Mitteilung darüber ist VAVA



Zurück zum SachverhaltZurück zum Sachverhalt

ÖbVI als Gerichtsgutachter erstellt ÖbVI als Gerichtsgutachter erstellt 
Grenzniederschrift + trifft Aussage, dass Grenzniederschrift + trifft Aussage, dass 
Grenzzeichen richtig sind + Zaun richtig Grenzzeichen richtig sind + Zaun richtig 
stehtsteht
= VA= VA



Befugnis zum Erlass des VA?Befugnis zum Erlass des VA?

VA = hoheitliche TätigkeitVA = hoheitliche Tätigkeit
Hoheitliche TätigkeitHoheitliche Tätigkeit nur zulässig, nur zulässig, 
wenn Fall des § 1 Abs. 2 Berufsordnungwenn Fall des § 1 Abs. 2 Berufsordnung
Hier: § 1 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2?Hier: § 1 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2?
Aber: hoheitliche Tätigkeit Aber: hoheitliche Tätigkeit nur auf nur auf 
AntragAntrag
Auftrag des Gerichts = öffentlichAuftrag des Gerichts = öffentlich--
rechtliche Tätigkeit, aber keine hoheitliche rechtliche Tätigkeit, aber keine hoheitliche 
TätigkeitTätigkeit



Funktion des GerichtsgutachtersFunktion des Gerichtsgutachters

Helfer des GerichtsHelfer des Gerichts
Keine eigene Entscheidung des GutachtersKeine eigene Entscheidung des Gutachters
Gericht entscheidet selbst, Gutachter Gericht entscheidet selbst, Gutachter 
liefert Tatsachengrundlageliefert Tatsachengrundlage



ErgebnisErgebnis

ÖbVI darf als Gerichtsgutachter nicht ÖbVI darf als Gerichtsgutachter nicht 
gegenüber den Parteien hoheitlich tätig gegenüber den Parteien hoheitlich tätig 
werdenwerden
ÖbVI darf daher nicht nach § 20 ÖbVI darf daher nicht nach § 20 
VermLiegGVermLiegG vorgehen + Grenzniederschrift vorgehen + Grenzniederschrift 
(mit Benachrichtigung) erstellen(mit Benachrichtigung) erstellen



SachverhaltSachverhalt

Nicht festgestellte GrenzeNicht festgestellte Grenze
Sonst gleicher SachverhaltSonst gleicher Sachverhalt
Ergebnis: wie vorher. ÖbVI darf nicht Ergebnis: wie vorher. ÖbVI darf nicht 
Entscheidung des Gerichts vorwegnehmenEntscheidung des Gerichts vorwegnehmen



AusnahmeAusnahme

Prozessparteien selbst beauftragen Prozessparteien selbst beauftragen 
ÖbVI außerhalb des ÖbVI außerhalb des 
GerichtsverfahrensGerichtsverfahrens mit Klärung der mit Klärung der 
GrenzsituationGrenzsituation
Dann hoheitliche Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Dann hoheitliche Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 
BOÖbVIBOÖbVI



KontrollüberlegungKontrollüberlegung

Könnte ÖbVI als Gerichtsgutachter Könnte ÖbVI als Gerichtsgutachter 
hoheitlich tätig werden, bestünde Gefahr hoheitlich tätig werden, bestünde Gefahr 
einer späteren Entscheidung im einer späteren Entscheidung im 
verwaltungsrechtlichen Verfahren über VA verwaltungsrechtlichen Verfahren über VA 
des ÖbVI, die der (rechtskräftigen) des ÖbVI, die der (rechtskräftigen) 
Entscheidung im „GutachtenEntscheidung im „Gutachten--Prozess“ Prozess“ 
entgegenstehtentgegensteht



Abrechnung der GutachtentätigkeitAbrechnung der Gutachtentätigkeit

Nur nach JVEGNur nach JVEG
Ausnahme: Gericht bestätigt dem ÖbVI Ausnahme: Gericht bestätigt dem ÖbVI 
„Abrechnung nach Kostenordnung“„Abrechnung nach Kostenordnung“


